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Internet ist kostenlos (§ 15 Abs. 1 PuG). Die amtlichen Publi-

kationen stehen in der Gemeindekanzlei in gedruckter Form 
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Gemeinde Wohlen und seine Teile sind urheberrechtlich  

geschützt. Jede Verwertung in einer anderen als den gesetz-

lich zugelassenen Fällen bedarf deshalb der vorherigen 

schriftlichen Einwilligung des Gemeinderates der Gemeinde 
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Bauherr 

Simon Schuler, Rohrbühlweg 24, 5610 Wohlen 

AG 

Bauobjekt 

Neubau WPC-Zaun und Aufstell-Pool 

Bauplatz 

Rohrbühlweg 24, Parzelle Nr. 1479 

 

Bauherr 

Nicole und Michael Rüegger,  

Waltenschwilerstrasse 36 A, 5610 Wohlen AG 

Bauobjekt 

Gartenzaun und Trampolin (nachträglich) 

Bauplatz 

Waltenschwilerstrasse 36a, Parzelle Nr. 6137 

Zusätzliche Bewilligung 

Departement Bau, Verkehr und Umwelt,  

Abteilung für Baubewilligungen, Aarau 

 

 

 

BAUGESUCHE 

Bauherr 

L. A IMMO GmbH, Wolfeggstrasse 1,  

8967 Widen 

(Projektverfasser: bark architekten gmbh,  

Bremgarterstrasse 12, 8967 Widen) 

Bauobjekt 

Abbruch Gebäude Nr. 2638, Neubau  

Mehrfamilienhaus mit Einstellhalle 

Bauplatz 

Rohrbühlweg 3, Parzelle Nr. 1386, 1457,  

Gebäude Nr. 2638 
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BAUGESUCHE – Fortsetzung 

Vorübergehende Verkehrsbeschränkungen 

Wohlen 

Für die gesamte Dauer der Sanierung  

Nutzenbachstrasse (K265) ca. 3 Jahre: 

Wilstrasse, ab Verzweigung Zentralstrasse (K127) 

Güpfstrasse, ab Kreisel Zentralstrasse / Alte 

Bahnhofstrasse 

Sorenbühlweg, ab Verzweigung Bünzstrasse 

Mattenhofweg, ab Verzweigung Bünzstrasse 

Bünzweg, ab Verzweigung Bünzstrasse 

Bankweg, ab Verzweigung Bünzstrasse 

Aeschstrasse, ab Verzweigung Kapellstrasse 

Büelweg, ab Verzweigung Anglikerstrasse (K266) 

Sonnmattweg, ab Verzweigung Anglikerstrasse 

(K266) 

Allmendstrasse, ab Verzweigung  

Schützenmattweg 

Schützenmattweg, ab Verzweigung  

Allmendstrasse 

Sorenbühlweg, nach Eishalle in Richtung  

Güpfstrasse 

 Verbot für Motorwagen und Motorräder,  

ausgenommen Zubringerdienst und  

Feuerwehreinsatz 

Einsprachen gegen diese Verkehrsbeschränkun-

gen sind innert 30 Tagen seit Publikation im Amts-

blatt vom 28. November 2020 bis 4. Januar 2021 

bei der verfügenden Behörde einzureichen. Die 

Einsprache muss einen Antrag und eine Begrün-

dung enthalten. 

 

Öffentliche Auflage 

Vom 28. November 2020 bis 4. Januar 2021 im 

Bereich Planung, Bau und Umwelt 

Allfällige Einwendungen müssen einen Antrag 

und eine Begründung enthalten und sind innert 

der Auflagefrist schriftlich dem Bereich Planung, 

Bau und Umwelt, 5610 Wohlen, einzureichen. 

 

 

VERKEHRSANORDNUNGEN 

Gestützt auf das Bundesgesetz über den Stras-

senverkehr vom 19. Dezember 1958 und die zu-

gehörige Verordnung über die Strassensignalisa-

tion vom 05. September 1979 werden folgende 

Verkehrsbeschränkungen verfügt: 

Gemeinderat Wohlen 

Wohlen 

Breitlohweg, ab Verzweigung Büttikerstrasse: 

 Verbot für Motorwagen und Motorräder  

ausgenommen Zubringerdienst; 

 Verbot für Lastwagen mit dem Zusatz „ab  

95 m“ 

Breitlohweg, ab Ende Parzelle 405, Richtung  

Waltenschwil: 

 Verbot für Lastwagen ausgenommen  

Landwirtschaft und öffentliche Dienste; 

Ersetzt bestehendes Signal 

 Verbot für Motorwagen und Motorräder,  

ausgenommen Anstösserverkehr 

Breitlohweg ab Parzelle 4744, Richtung Wohlen: 

 Verbot für Lastwagen, ausgenommen  

Landwirtschaft und öffentliche Dienste 

Eisenbahnweg, ab Verzweigung Zentralstrasse 

(K127): 

 Einfahrt verboten sowie 

 Aus der Gegenrichtung, ab Verzweigung  

Wilstrasse Signal „Einbahnstrasse“ 

 

 

 


